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Bundesgesetz 
über die Krankenversicherung 
(KVG) 
(Bedarfsabhängige Zulassung) 

Änderung vom 13. Juni 2008 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 26. Mai 20041, 
beschliesst: 

I 

Das Bundesgesetz vom 18. März 19942 über die Krankenversicherung wird wie 
folgt geändert: 

Art. 55a Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zulasten der  
Krankenversicherung 

1 Der Bundesrat kann die Zulassung von selbstständig und unselbstständig tätigen 
Leistungserbringern zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung nach den Artikeln 36–38 für eine befristete Zeit von einem Bedürfnis 
abhängig machen. Er legt die entsprechenden Kriterien fest. 
2 Die Kantone sowie die Verbände der Leistungserbringer und der Versicherer sind 
vorher anzuhören. 
3 Die Kantone bestimmen die Leistungserbringer nach Absatz 1. 
4 Eine erteilte Zulassung verfällt, wenn nicht innert bestimmter Frist von ihr 
Gebrauch gemacht wird. Der Bundesrat legt die Bedingungen fest. 
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II 

1 Dieses Gesetz wird nach Artikel 165 Absatz 1 der Bundesverfassung als dringlich 
erklärt. Es untersteht nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe b der Bundesverfassung 
dem fakultativen Referendum.3 
2 Es tritt am 14. Juni 2008 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2009. 

Ständerat, 13. Juni 2008 Nationalrat, 13. Juni 2008 

Der Präsident: Christoffel Brändli 
Der Sekretär: Philippe Schwab 

Der Präsident: André Bugnon 
Der Protokollführer: Pierre-Hervé Freléchoz
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